
 

 

 

Z-42.2-294  6. März 2013   
1. Juni 2015  

PREDL® GmbH 
Mathias-Loi-Straße 1 
04924 Bönitz  

 

Schachtböden, Schachtringe und Schachtkonen aus GFK und PP in den Nennweiten DN 800 
bis DN 2000 zur Innenauskleidung von Betonschachtunterteilen nach DIN EN 1917 und 
Anschlussmuffen aus GFK, Polypropylen und schlagzähem Polystyrol  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.2-294 vom 
7. Juni 2010, geändert durch Bescheid vom 26. Juni 2012. 
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und sechs Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.   
 

über die Änderung und Ergänzung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 7. Juni 2010 
 

 

06.03.2013 III 55-1.42.2-38/12 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch 
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik 
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert und ergänzt: 

 

1. Die bisherigen Festlegungen des Abschnitts 1 werden hiermit durch die nachfolgenden ersetzt: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

 Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für  

- Schachtböden aus glasfaserverstärktem Polyesterharz in den Nennweiten DN 800, 
DN 1000, DN 1200, DN 1500 und DN 2000 mit eingeformtem Sohlengerinne und anlami-
nierten Muffen aus GFK der Nennweiten DN 100 bis DN 1600 oder aus schlagzähem 
Polystyrol bzw. aus Polypropylen in den Nennweiten DN 100 bis DN 600, 

- für Schachtböden aus Polypropylen in den Nennweiten DN 800, DN 1000 und DN 1200 
mit eingeformtem Sohlengerinne und anlaminierten, eingeklebten oder eingeschweißten 
Muffen aus Polypropylen in den Nennweiten DN 100 bis DN 600 oder aus GFK in den 
Nennweiten DN 100 bis DN 800, 

- Schachtringen und -konen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz oder aus Polypropy-
len in den Nennweiten DN 800, DN 1000, DN 1200, DN 1500 und DN 2000 und 

- separat gefertigte Muffen aus  

• Polystyrol der Nennweiten DN 100 bis DN 600,  

• Polypropylen der Nennweiten DN 100 bis DN 400 sowie  

• GFK der Nennweiten DN 100 bis DN 1600 

die in Unterteile von Schächten nach DIN EN 19171 in Verbindung mit DIN V 4034-12 ein-
gesetzt werden. 

Die als Fertigteile werkseitig herzustellenden Schachtböden, Schachtringe und Schacht-
konen dürfen zur Innenauskleidung von Betonschachtteilen nach DIN EN 19171 in Verbin-
dung mit DIN V 4034-12 verwendet werden. 

Die separaten gefertigten Muffen aus Polystyrol, Polypropylen und GFK sowie die ausge-
kleideten Betonschachtunterteile dürfen nur in Abwasserleitungen eingesetzt werden, die zur 
Ableitung von vorwiegend häuslichem Abwasser bestimmt sind. 

Separat gefertigte Muffen aus Polystyrol und GFK-Schachtböden mit Muffen aus Polystyrol 
dürfen jedoch nicht in Abwasserleitungen eingesetzt werden, die einen erhöhten Fettanteil 
im Abwasser aufweisen (z. B. Fettabscheidern). 

 

2. Die in den Abschnitten 2.1.1 Schachtböden und Muffen aus GFK und 2.1.9 Besandung genannten 
Bestimmungen zu Eigenschaften und Zusammensetzung gelten auch für die Schachtringe und 
Schachtkonen aus GFK. 

 

                                                           
1
  DIN EN 1917 Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton; Deut-

sche Fassung EN 1917:2002; Ausgabe: April 2003; mit Berichtigung 1, Aus-
gabe:2004-05 Berichtigungen zu DIN EN 1916:2003-04 

2
  DIN V 4034-1 (Vornorm) Schächte aus Beton-, Stahlfaserbeton- und Stahlbetonfertigteilen für 

Abwasserleitungen und –kanäle - Typ 1 und Typ 2 - Teil 1: Anforderungen, Prüfung 
und Bewertung der Konformität; Ausgabe: August 2004 
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3. Die in den Abschnitten 2.1.2 Schachtböden und Muffen aus Polypropylen und 2.1.5 Werkstoffe und 
Maße der Haftbrücken genannten Bestimmungen zu Eigenschaften und Zusammensetzung gelten 
auch für die Schachtringe und Schachtkonen aus Polypropylen. Für die Herstellung der Schacht-
ringe und -konen dürfen auch Betonschutzplatten aus Polypropylen mit der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung Nr. Z-59.21-264 verwendet werden. 

 

4. Abmessungen und Gestalt der Schachtringe und -konen aus GFK müssen den Darstellungen der 
Anlagen 1 und 2 dieses Bescheides entsprechen. 

 

5. Abmessungen und Gestalt der Schachtringe und -konen aus PP müssen den Darstellungen der 
Anlagen 3 und 4 dieses Bescheides entsprechen. 

 

6. Die in den Abschnitten 2.2.1.1 Herstellung der GFK-Schachtböden und GFK-Muffen und 2.2.1.4 
Besandung genannten Bestimmungen zur Herstellung gelten auch für die Schachtringe und 
Schachtkonen aus GFK. 

 

7. Die im Abschnitten 2.2.2 Transport und Lagerung genannten Bestimmungen gelten auch für die 
Schachtringe und Schachtkonen aus GFK und PP. 

 

8. Die im Abschnitten 2.2.3 Kennzeichnung genannten Bestimmungen gelten auch für die Schacht-
ringe und Schachtkonen aus GFK und PP. 

 

9. Der Abschnitt 2.3.1 Allgemeines wird hiermit um den nachfolgenden Absatz ergänzt: 

 

Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis 
auf den Verwendungszweck abzugeben. 

 

10. Die Anlage 23 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-42.2-294 vom 7. Juni 2010 wird 
ersetzt durch Anlage 5 dieses Bescheides. 

 

11. Die Anlage 25 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-42.2-294 vom 7. Juni 2010 wird 
ersetzt durch Anlage 6 dieses Bescheides. 

 

 

Rudolf Kersten 
Referatsleiter  

Beglaubigt 
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